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Sternsingeraktion 2021
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“, so heißt das Motto 2021.

Die Aktion Dreikönigssingen 2021 hat dieses Mal auf 
ganz andere Art stattgefunden, als wir es gewohnt 
sind: ohne Krone, ohne Verkleidung, ohne Kontakt. 
Kein Singen, kein Aufsagen.

Aber: Der Segen der Heiligen Nacht ist für die 
Menschen in diesem Winter ein besonders starkes 
Zeichen der Hoffnung und Zuversicht. Zugleich 
erleben die Sternsinger, dass wir auch in dieser 
Zeit solidarisch sind mit Kindern, die unsere Hilfe 
brauchen.

Die Ukraine ist das Beispielland der Aktion 
Dreikönigssingen 2021. Wir schauen diesmal besonders 
auf die Kinder, die von ihren Eltern lange getrennt 
leben, weil diese im Ausland arbeiten. Außerdem wird 
auch dieses Jahr wieder ein Teil an Pater Eduardo 
nach Peru gehen, der dort Volksküchen für Menschen 
anbietet, die in der Corona-Zeit gar keine Einkünfte 
haben. Deshalb sind jetzt viele Kinder mit ihren 
Familien dazugekommen, weil das Geld fehlt. Die 
bescheidenen Reserven sind längst aufgebraucht.

Es haben sich insgesamt 40 Familien gemeldet, die in 
unserer Gesamtkirchengemeinde (in Kirchentellinsfurt 
15 Familien) den Segen an den Türen erneuert haben, 
ohne dass die Hausbewohner es mitbekommen haben. 
Auch der Segensspruch kam dieses Mal auf ganz 
ungewöhnliche Weise zu den Menschen, nämlich in 
Form eines Handzettels im Briefkasten.

Und was sollen wir sagen, wir sind froh und dankbar 
– denn es kam trotz der widrigen Umstände eine 
erstaunliche Summe an Spenden zusammen!

Das Sammelergebnis liegt in der Seelsorgeeinheit 
bei derzeit 9.175,89 € (11.870,89 € einschließlich 
der Spenden für Pater Eduardo). Herzlichen Dank im 
Namen der Kinder, denen diese Hilfe zugutekommt, 
allen Sternsingern und ihren Eltern für ihre großartige 

Unterstützung bei der Aktion. Und einen besonderen 
Dank auch an unsere großzügigen Spenderinnen 
und Spender sowie den Gemüseladen Bati, den 
Naturkostladen und die Bäckerei Padeffke, die 
uns ermöglicht haben, Spendendosen für die 
Sternsingeraktion aufzustellen.

Dennoch wurde der Segen auch in gesprochener 
Form gespendet – in allen drei Gottesdiensten am 
Fest der Erscheinung des Herrn (der Heiligen Drei 
Könige).

 
 Foto: Zdravko Sliskovic
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Neue Mitarbeiterin im Bürgerbüro
Seit 1. Januar 2021 verstärkt Frau Petra Rau unser Bürgerbüro und ist 
dort für Sie Ansprechpartnerin in allen Belangen des Meldewesens. Durch 
den Weggang von Herrn Neudorfer und einige damit in Zusammenhang 
stehende hausinterne Umbesetzungen wurde die Stelle im Bürgerbüro frei, 
die wir nun mit Frau Rau neu besetzen konnten. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit Frau Rau und wünschen ihr ein gutes Einfinden in 
ihren neuen Arbeitsbereich.

Bernd Haug
Bürgermeister

Foto: Gemeinde

Neuer Revierförster Michael Warias 
stellt sich vor
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Kirchentellinsfurt,
liebe Brennholzkunden und Waldinteressierte,

ich freue mich sehr, seit 1.1.2021 als Revierförster für den Gemeindewald 
und die Privatwälder auf der Gemarkung Kirchentellinsfurt zuständig sein 
zu dürfen.

Nach mehreren Stationen als Förster u.a. in der Eifel und auf der Ostalb 
ist es für mich als Tübinger ein Geschenk, zukünftig in meiner Heimat 
als Revierleiter tätig zu sein.

Bei Fragen rund um Wald, Natur, Brennholz etc. dürfen Sie sich gerne 
bei mir unter folgenden Kontaktdaten melden:

Forstrevier Tübingen - Härten - Kirchentellinsfurt
Michael Warias
Danziger Straße 11, 72072 Tübingen
Festnetz:  07071 8558888
mobil:   0172 7612476
E-Mail:   m.warias@kreis-tuebingen.de

Ich freue mich auf eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

gez. Michael Warias
Revierförster

 Foto: Landratsamt Tübingen - Abt. Forst

Altpapierbündelsammlung am 23.01.2021
Am Samstag, 23. Januar 2021, findet wieder eine Altpapierbündelsammlung statt.
Der sammelnde Verein ist dieses Mal der TB Kirchentellinsfurt.

Bitte stellen Sie Ihre gebündelten Altpapierstapel rechtzeitig zur Abholung 
bereit, so dass diese auch problemlos mitgenommen werden können.

Für Ihre Mitwirkung danken die Altpapier sammelnden Vereine der 
Gemeinde.
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Aktuelle Corona-Situation im 
Martinshaus der Zieglerschen
Auch das Martinshaus muss seit dem 18. Dezember mit einem größeren Infektionsgeschehen um-

gehen, das unmittelbar zu strengen Schutzmaßnahmen geführt hat. In enger Absprache mit dem 

Gesundheitsamt wurde das Haus unter Quarantäne gestellt, Angehörige können nur in Notfällen 

das Seniorenzentrum betreten – dann mit negativem Corona-Befund und FFP2-Maske. „Uns ist 

bewusst, wie belastend die Situation sowohl für unsere Bewohnerinnen und Bewohner als auch 

deren Angehörige, aber auch für unsere Mitarbeitenden ist“, betont Andreas Eger, Regionalleiter 

der Altenhilfe bei den Zieglerschen. „Uns ist wichtig, dass wir die Angehörigen, den Freundes-

kreis, aber natürlich auch den Bürgermeister regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen im 

Martinshaus informieren“, sagt Eger weiter. Hierfür sei eigens ein Newsletter eingerichtet worden, 

der zweimal wöchentlich verschickt werde, zudem stünden er und seine Kolleginnen und Kollegen 

im telefonischen Kontakt mit diesen. Das Verständnis und besonders der Zuspruch der Ange-

hörigen helfen sehr. „Besonders dankbar sind wir auch für das beeindruckende ehrenamtliche 

Engagement aus der Bürgerschaft. Auch für die Zukunft können wir diese Hilfe, beispielsweise 

bei der Unterstützung der Antigen-Testungen, gut gebrauchen.“

Derzeit sind drei Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet, 17 sind wieder 

genesen, zwei Mitarbeitende sind Corona-positiv, zwölf sind genesen. „Besonders traurig macht 

uns, dass sechs Erkrankte in Zusammenhang mit Corona verstorben sind. Darüber hinaus sind 

zwei Bewohner nach der Genesung verstorben. Sie fehlen sehr in unserer Mitte, und wir sind in 

Gedanken bei ihnen und deren Angehörigen“, so Eger. „Wir hoffen sehr, dass die aktuell noch an 

Corona Erkrankten bald wieder genesen und sich keine weiteren Bewohnerinnen, Bewohner und 

Mitarbeitenden infizieren werden – wir tun alles dafür, was uns möglich ist.“ Wenn das Ausbruchs-

geschehen erst einmal überwunden sei, werde das Gesundheitsamt Impftermine vergeben. Für 

diese Woche hat das Gesundheitsamt weitere PCR-Testungen angesetzt, um den aktuellen Stand 

des Infektionsgeschehens nochmals zu überprüfen. „Hoffen wir, dass das bald der Fall sein wird 

und wieder ein bisschen mehr Normalität ins Martinshaus einziehen kann“, sagt Andreas Eger.
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Don-
nerstag, 28. Januar 2021, um 18.00 Uhr in der Richard-Wolf-
Halle statt. Hierzu wird die Bevölkerung freundlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde (für Einwohner und Jugendliche)
2. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
3. Baugesuche/Bauvoranfragen
 3.1  Baugesuch auf Neubau von 4 Reihenhäusern mit Carport 

und Stellplätzen, Beatus-Widmann-Straße 10, 12, 14, 16
 3.2 Sonstige Baugesuche/Bauvoranfragen
4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021
5. Änderung der Hauptsatzung
 -  Durchführung von Sitzungen  

ohne persönliche Anwesenheit
 -  Festlegung von Zuständigkeiten bei 

Personalentscheidungen im Bereich TVöD SuE
6. Sanierung Dach Weilhaukindergarten
7. Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 78 GemO
8. Anfragen und Anregungen aus der Mitte des Gemeinderats
9. Verschiedenes, Bekanntgaben

Herzlichen Glückwunsch
Es feiert Geburtstag am

Dienstag, 26.1.2021
Rolf Frey den 70. Geburtstag
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durch den Landkreis Tübingen
Gemeinde Kirchentellinsfurt, Dezember
Datum/ 
Straße/ 
Uhrzeit/ 

 
Zone 

 
Höchst 
gemess 

 
Ge 
mess. 

 
Anzeigen (überschritten um ...km/h) 

 

 
Überschreitungen um 
. . .  km/h 

B  Q 
in % 
=...Fzg. 

Ortsteil    Geschw  Fahrz.  2125  2630  3140  4150  5160  >60  10  1115  1620   
07.12.2020 
Kusterdinger Str. 
14:40 – 17:35 
 

 
50 
 

 
72 
 

 
747 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2 
 

 
1 
 

 
1 
 

0,53 
 
4 

07.12.2020 
Billinger Allee 
18:30 – 20:00 
 

 
30 
 

 
38 
 

 
97 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

18.12.2020 
Kusterdinger Str. 
06:45 – 09:55 
 

 
50 
 

 
67 
 

 
247 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3 
 

 
2 
 

 
 
 

2,02 
 
5 

18.12.2020 
Karlstr. 
10:35 – 13:00 
 

 
30 
 

 
38 
 

 
107 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage
72138 Kirchentellinsfurt, Wannweiler Straße
Fahrtrichtung Tübingen
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Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage
72138 Kirchentellinsfurt, Wannweiler Straße
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21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 >60 -10 11-15 16-20

01.12.-
31.12.20

30 58 4 400 88 20 512

Beanstandete 
Fzge. In %

Überschreitungen um 
...km/h Beanstandete 

Fahrzeuge
Zeitraum  

2020
Anzeigen (überschritten um ...km/h)Gem. Fahr- 

zeuge

Höchste 
gem. 
Geschw.

Zone

Winterdienst
Schnee und Eis sind winterbedingte Begleiterscheinungen, die 
auch Gefahren in sich bergen können. Um diese Gefahren zu 
minimieren, obliegt der Gemeinde die Räum- und Streupflicht 
für die öffentlichen Straßen, soweit diese verkehrswichtig und 
gefährlich sind. Die Straßenanlieger haben die Pflicht zum 

Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege bei Schnee und 
Eisglätte.
Die wichtigsten Informationen/Bestimmungen haben wir nach-
folgend für Sie zusammengestellt:

1. Räum- und Streupflicht der Gemeinde
Nach § 41 Abs. 2 Straßengesetz obliegt es den Gemeinden im 
Rahmen des Zumutbaren, die Straßen innerhalb der geschlos-
senen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten zu reinigen, 
bei Schneehäufungen zu räumen sowie bei Schnee- und Eis-
glätte mit geeignetem Material zu bestreuen. Da es praktisch 
unmöglich ist, alle Straßen bei plötzlicher Eis- und Glättebildung 
durch Bestreuen in einen ungefährlichen Zustand zu versetzen 
oder ständig darin zu halten, hat die Rechtsprechung anerkannt, 
dass eine Pflicht, alle Fahrbahnen öffentlicher Straßen bei Win-
terglätte zu bestreuen, nicht besteht. Innerhalb geschlossener 
Ortschaften müssen deshalb bei Glatteis nur die Fahrbahnen 
an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen bestreut werden.
Die Gemeinde hat deshalb den Streuplan auch für diesen 
Winter streng an die bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen 
angelehnt, was bedeutet, dass nicht alle Straßen zu jeder Zeit 
von Eis- und Schneeglätte durch übermäßiges Salzstreuen 
befreit werden. Der Winterdienst auf den Straßen wird nach 
den festgelegten Streuplänen ausgeführt. Hierbei findet eine 
Einteilung in drei Zonen statt, wobei Buslinien sowie Straßen 
mit starker Steigung zuerst geräumt werden. Einzelne Wege 
und Straßen können nur mit speziell ausgerüstetem Kleingerät 
befahren werden. Bereiche mit geringem Verkehrsaufkommen 
und geringen Steigungen werden gar nicht geräumt. Der Win-
terdienst auf Gehwegen, Brücken, Treppen, Überwegen und 
Anlagen wird maschinell und von Hand abgearbeitet.

Der Bauhof ist für Sie da
Die Mitarbeiter des Bauhofes versuchen es Ihnen so ange-
nehm wie möglich zu machen, deshalb beginnt der Dienst bei 
entsprechender Witterung schon um 4.00 Uhr in der Früh. So-
lange Sie noch schlafen, versuchen die Mitarbeiter die Straßen 
und Wege von Schnee und Eis zu befreien. Helfen Sie mit, 
damit dies möglichst reibungslos ablaufen kann.
Was können Sie tun?
- Fahrzeuge sollten auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen 

und in den Garagen geparkt werden.
- Sollte dies nicht möglich sein, achten Sie bitte darauf, 

dass eine Durchfahrtsbreite von mindestens 3,50 Meter 
übrig bleibt, wir fahren auch mit Schneepflug.

- Stellen Sie keine Fahrzeuge auf Wendeplatten und in Ein-
mündungen oder Kurven ab.

- Schneiden Sie Ihre Hecken, Büsche und Bäume so, dass 
das Lichtraumprofil auch bei Schnee für den LKW frei ist.

2. Räum- und Streupflicht der Grundstückseigentümer
Neben der Räum- und Streupflicht der Gemeinde sind auch 
Straßenanlieger und Grundstückseigentümer verpflichtet, Win-
terdienst zu leisten. Die Gemeinde hat aufgrund von § 41 Abs. 
2 Straßengesetz eine Satzung erlassen, welche die Verpflich-
tung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und 
Bestreuen der Gehwege beinhaltet.
Hieraus die wichtigsten Bestimmungen:

Straßenanlieger
Verpflichtet sind die Eigentümer und Besitzer (z.B. Mieter 
und Pächter) von Grundstücken, die an einer Straße liegen 
oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben. Als Stra-
ßenanlieger gelten auch die Eigentümer und Besitzer solcher 
Grundstücke, die von der Straße durch eine im Eigentum 
der Gemeinde oder des Trägers der Straßenbaulast stehende 



GEMEINDEBOTE KIRCHENTELLINSFURT Nummer 3 . Donnerstag, 21. Januar 2021 . Seite 5

unbebaute Fläche getrennt sind, wenn der Abstand zwischen 
Grundstücksgrenze und Straße nicht mehr als die Hälfte der 
Straßenbreite beträgt. Sind nach der Streupflichtsatzung meh-
rere Straßenanlieger für dieselbe Fläche verpflichtet, besteht 
eine gesamtschuldnerische Verantwortung; sie haben durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die ihnen oblie-
genden Pflichten ordnungsgemäß erfüllt werden. Bei einseiti-
gen Gehwegen sind nur diejenigen Straßenanlieger verpflichtet, 
auf deren Seite der Gehweg verläuft.

Gegenstand der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht
Gehwege i.S. der Satzung sind die dem öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Flächen, die Bestandteil einer öffentlichen Straße 
sind. Entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn sind, 
falls auf keiner Straßenseite Gehwege vorhanden sind, Flächen 
in einer Breite von 1,0 Meter.

Zeiten für das Schneeräumen und das Beseitigen  
von Schnee- und Eisglätte
Die Gehwege müssen werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und fei-
ertags bis 9.00 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach 
diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglät-
te auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu 
räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 20.00 Uhr.
Beachtet werden sollte, dass nach der Streupflichtsatzung 
zum Bestreuen der Gehwege möglichst nur abstumpfendes 
Material, z.B. Splitt, zu verwenden ist. Die Verwendung von 
auftauenden Streumitteln sollte vermieden werden. Auftau-
ende Streumittel sollten nur bei Eisregen eingesetzt werden.

An folgenden Standorten in der Gemeinde kann aus den 
Streukisten in haushaltsüblichen Mengen Splitt zum Streuen 
der Gehwege entnommen werden:
• Verwaltungsgebäude Kirchfeldstraße
• Neue Steige bei Gebäude 96
• Neue Steige an der Abzweigung in den Weilhauweg
•  Reutlinger Straße in der Grünanlage, Einmündung  
In der Gaß

• Obere Birke bei Gebäude Weißdornweg 32
• Gächtstraße in der Grünanlage bei Gebäude 36
• Gächtstraße beim Spielplatz
• Karlstraße beim Hochhaus, Treppenanlage zum Eichengrund
• Haldenweg beim Spielplatz am Hochhaus
• Mühlwaldweg an der Brücke über die Echaz
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe.

Ihre Gemeindeverwaltung

Notdienst
Bereitschaftsdienst des Bauhofes
an den Wochenenden und an den Feiertagen
Für besondere Notfälle außerhalb der täglichen Arbeitszeit 
und an Wochenenden besteht im gemeindlichen Bauhof ein 
Bereitschaftsdienst. Bei Wasserrohrbrüchen und sonstigen 
besonderen Vorkommnissen ist einer der Herren Heinrich 
Schweitz, Wolfgang Armbruster, Mike Bauer oder Thomas 
Kiefner unter Tel. 0151 16344693 erreichbar.

Gemeindebücherei
Kirchentellinsfurt

Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag, 15.30 - 18.30 Uhr
Mittwoch, 9.30 - 11.30 Uhr
Tel. 07121 1385747
E-Mail: Buecherei@Kirchentellinsfurt.de
Onleihe über: www.onleihe.de/neckar-alb
Web Opac App: der Büchereikatalog als Android-App

Bitte beachten:
Während der regulären Öffnungszeiten sind wir telefonisch für 
Sie erreichbar. Nach telefonischer Terminvereinbarung können 
Sie gerne Ihre Medien abgeben und neue mitnehmen.
Neue Medien bitte vorab per E-Mail bestellen, damit wir sie 
bereitstellen können, gerne auch per Telefon.

Aus Alt wird Neu - Neuigkeiten für kleine Hörer

 
Ab sofort bei uns Foto: tonies®

Ende letzten Jahres haben wir 
die Kassetten aus unserem 
Bestand verabschiedet. Viele 
unserer kleinen Besucher 
kannten das Medium Kassette 
bereits seit Längerem nicht 
mehr, da diese auch schon 
lange Konkurrenz von den 
CDs bekamen. Schachteln ka-
putt, ausgeleierte Bänder, 
Bandsalat - wer kennt das 
nicht? Kassetten-Rekorder für 

die Bedienung sind auch immer weniger in den Haushalten zu 
finden. Eine Alternative für unsere kleinen Hörer war schnell 
gefunden: Mit den Tonie-Hörfiguren kann ab sofort in die Welt 
der Hörabenteuer gestartet werden. Geschichten, Lieder und 
Hörbücher stehen zur Verfügung.

Wir starten unser neues Angebot mit 30 Tonie-Hörfiguren, zwei 
Tonieboxen können auch ausgeliehen werden. Die Leihfrist 
beträgt vier Wochen und ist nicht verlängerbar! Pro Ausweis 
dürfen zwei Tonies ausgeliehen werden. Wir wünschen viel 
Freude beim Hören.

Informationen anderer Ämter

Landratsamt Tübingen
Anmeldeschluss für die beruflichen Schulen  
des Landkreises Tübingen am 1. März 2021
Online-Informationsnachmittage im Februar
Die vier beruflichen Schulen in der Trägerschaft des Landkrei-
ses Tübingen bieten eine vielseitige, qualifizierte allgemeine 
und berufliche Bildung für Schülerinnen und Schüler aller 
Schularten. Neben umfassender beruflicher Qualifizierung kön-
nen dort sämtliche Abschlüsse erworben werden, wie sie auch 
an allgemeinbildenden Schulen möglich sind. Das Angebot 
reicht von dualen Berufsausbildungen über den Hauptschul-
abschluss, den mittleren Bildungsabschluss, das Berufskolleg 
mit Fachhochschulreife und der Assistentenausbildung bis hin 
zum Abitur an den verschiedenen beruflichen Gymnasien und 
der Wirtschaftsoberschule. Anmeldeschluss für die beruflichen 
Vollzeitschulen ist am 1. März 2021. Im Februar veranstalten 
die Schulen Online-Informationsnachmittage. Dabei kann man 
sich im Rahmen von Videokonferenzen über Aufnahmevoraus-
setzungen, Bildungsziele und Bildungsschwerpunkte austau-
schen. Online-Präsentationen informieren über die jeweilige 
Schule und Fächer. Ebenso besteht online die Möglichkeit 
zur individuellen Beratung und für Gespräche mit Fachlehrern. 
Infos zu allen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten gibt es 
auf den Internetseiten der jeweiligen Schule. Dort findet man 
in Kürze auch Infos zur Anmeldung zu den Online-Informati-
onsnachmittagen. Diese finden wie folgt statt: 
Berufliche Schule Rottenburg
Eugen-Semle-Str. 9, 72108 Rottenburg
Freitag, 5. Februar 2021, ab 14.00 Uhr
Infos unter www.bsrottenburg.de

Gewerbliche Schule Tübingen
Raichbergstr. 81-83, 72072 Tübingen
Mittwoch, 10. Februar 2021, 14.00 - 15.30 Uhr
Infos unter www.gs-tuebingen.de

Mathilde-Weber-Schule Tübingen
Primus-Truber-Str. 39, 72072 Tübingen
Mittwoch, 10. Februar 2021, 14.00 - 15.30 Uhr
Infos unter www.mathilde-weber-schule.de

Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen
Primus-Truber-Str. 41, 72072 Tübingen
Mittwoch, 10. Februar 2021, 14.00 - 15.30 Uhr
Infos unter www.wss.tue.bw.schule.de
Alle Informationen zu den Online-Vorstellungen über die Schu-
len und Fächer können bis zum 1. März 2021 auf den Home-
pages der Schulen eingesehen werden.
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Berufsinformationstag im Landratsamt (BIT) am  
23. Februar 2021 erstmals als Online-Messe – 45 Aussteller  
mit Ausbildungsangeboten und Dualen Studiengängen
Der Berufsinformationstag, kurz „BIT“, lockt jedes Jahr viele 
Schülerinnen und Schüler ins Landratsamt Tübingen. Aufgrund 
der aktuellen Situation wird der BIT erstmals als Online-Messe 
stattfinden. Für die kostenfreie Teilnahme am Dienstag, 23. 
Februar 2021, von 8.00 bis 18.00 Uhr kann man sich über 
www.bit-tuebingen.de registrieren.
Der BIT hat zum Ziel, junge Menschen bei der Ausbildungs- 
und Studienwahl zu unterstützen. Rund 45 Aussteller aus 
Handwerk, Industrie, Handel, Dienstleistung und Verwaltung 
präsentieren sich an virtuellen Messeständen mit ihrem Aus-
bildungsangebot und Dualen Studiengängen. Schülerinnen und 
Schüler aller Schularten, Lehrkräfte und Eltern haben dabei 
Gelegenheit, sich an den Ständen mit digitalem Informations-
material zu versorgen und persönlich mit Mitarbeitenden und 
Auszubildenden der Aussteller in Kontakt zu kommen, Fragen 
zu stellen oder auch gleich Bewerbungsunterlagen hochzula-
den. Im Auditorium gibt es den ganzen Tag über spannende 
Vorträge zu verschiedenen Berufsbildern, bei denen man sich 
als Zuschauer ins virtuelle Publikum setzen und per Chat Fra-
gen an die Referentinnen und Referenten richten kann.
Alle Infos zum Programm und den Ausstellern gibt es auf 
www.bit-tuebingen.de.

Ackerbau: Hinweise zur Frühjahrsbestellung im Onlineformat  
am Freitag, 29. Januar und Montag, 1. Februar 2021
Die ursprünglich für den 21., 22. und 25. Januar 2021 ange-
kündigten Informationsabende zu produktionstechnischen Fra-
gen im Ackerbau können aufgrund der aktuellen Situation nur 
im Online-Format durchgeführt werden. 
Am Freitag, 29. Januar 2021 von 15.00 bis 17.00 Uhr und am 
Montag, 1. Februar 2021 von 19.00 bis 21.00 Uhr geben die 
Pflanzenproduktionsberater Daniel Schöpfle und Andreas Loh-
rer im Rahmen einer Videokonferenz neben pflanzenbaulichen 
Tipps auch Hinweise zum Integrierten Pflanzenschutz sowie 
Informationen über wichtige neue Regelungen insbesondere im 
Bereich Pflanzenschutz. Interessierte Landwirtinnen und Land-
wirte sind herzlich eingeladen. Den Teilnehmenden kann nach 
der Veranstaltung eine Bescheinigung über zwei Stunden Fort-
bildung im Pflanzenschutz gemäß Pflanzenschutz-Sachkunde-
Verordnung ausgestellt werden. 
Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens 27.1.2021 unter
www.kreis-tuebingen.de/landwirtschaft.html > Rubrik aktuelle 
Veranstaltungen. Nach der Anmeldung erhält man einen Zu-
gangslink zum Online-Konferenzraum.

Notdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Mitteilung über geänderte Erreichbarkeit
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes:
Ärztlicher Notdienst:
Rufnummer: 116117 (Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis
Universitätsklinikum Tübingen
Ottfried-Müller-Straße 49 (Gebäude 500)
72076 Tübingen
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 19.00 - 22.00 Uhr
Fr. 16.00 - 22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag  8.00 - 22.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen.

Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Rufnummer 116117 (Anruf ist kostenlos)
Notfallpraxis in der Universitäts-Kinderklinik
Hoppe-Seyler-Straße 1 (Gebäude 410, Ebene 3)
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 10.00 - 19.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen. Unter der Woche telefonische Rufbereitschaft zwi-
schen 18.00 und 21.00 Uhr

HNO-ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer 116117 (Anruf ist kostenlos)
Notfallpraxis in der HNO-Klinik am Universitätsklinikum
Elfriede-Aulhorn-Straße 5 (Gebäude 600)
Öffnungszeiten:
Sa., So., Feiertag 8.00 - 20.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen.

Augenärztlicher Dienst
Rufnummer 116117

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

An Wochenenden und Feiertagen ist der Dienst habende 
Zahnarzt unter der Telefon-Nr. 0180 5911-640 zu erfragen.

Apothekendienst

Dienstwechsel jeweils um 8.30 Uhr
Die Notfall-Nummer des Apothekennotdienstes lautet:
0800 0022833 (kostenfrei aus dem Festnetz)
Kurzwahl vom Handy 22833 (max. 69 Cent/Minute)
Unter dieser Nummer wird Ihnen die diensthabende Apotheke 
mitgeteilt.

Diakoniestation Härten

Ambulante pflegerische Dienste für
Kusterdingen, Jettenburg, Wankheim, Mähringen
Immenhausen, Kirchentellinsfurt und Wannweil
Kranken-, Altenpflege, Hauswirtschaft und mehr
Diakoniestation Tel. 07071 37411
Weinbergstraße 27, 72127 Kusterdingen
Fax 07071 36272
E-Mail: diakonie@diakoniestation-haerten.de
Homepage: www.diakoniestation-haerten.de
Pflegedienstleitung und Hausnotruf: Gisela Weber
Stellvertretende Pflegedienstleitung: Annegret Nowak
Nachbarschaftshilfe: Sigrun Franz-Nadelstumpf
Geschäftsführung: Gabi Mötzung

Pflegestützpunkt-Beratung im 
Alter und bei Pflegebedürftigkeit

Kooperationspartner
Pflegestützpunkt
Landkreis Tübingen

Beratungsangebot für Kirchentellinsfurt
Der Pflegestützpunkt im Landkreis Tübingen ist Anlauf- und 
Beratungsstelle für alle Fragen rund um das Thema Pflege, 
denn Krankheit oder Pflegebedürftigkeit können unterschiedli-
che Fragen und Probleme aufwerfen: Wer hilft bei häuslicher 
Pflege? Welche Entlastungsmöglichkeiten gibt es für pflegende 
Angehörige? Wie finde ich ein geeignetes Pflegeheim? Die 
Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes geben Auskunft und 
Beratung zu diesen und weiteren Fragen. Die Beratung und 
Begleitung von pflege- und hilfsbedürftigen sowie chronisch 
kranken Menschen und deren Angehörigen erfolgt neutral, 
kostenlos und unabhängig. Das Landratsamt Tübingen und 
seine Außenstellen haben für den Publikumsverkehr geöffnet.
Die Außensprechstunde am Mittwochnachmittag kann aus 
Gründen des Infektionsschutzes nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung stattfinden. Alle weiteren Informationen finden 
Sie unter www.kreis-tuebingen.de.
Frau Seitz ist von Dienstag bis Donnerstag unter 0171 5693151 
telefonisch erreichbar.
Mittwochs wird von 12.30 bis 16.30 Uhr eine Sprechstunde im 
Alten Rathaus (Emil-Martin-Straße 2) in Kusterdingen angeboten.

Pflegestützpunkt Standort Mössingen
Frau Seitz, Bahnhofstr. 5, 72116 Mössingen
Tel. 0170 3734377, t.seitz@kreis-tuebingen.de
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Vereinsnachrichten

CVJM
Kirchentellinsfurt e.V.

Christbaum-Aktion
Wir freuen uns, dass wir auch in die-
sem Jahr so viele Bäume einsam-
meln konnten. Und wir freuen uns 
auch über viele Spenden!
Der Ertrag der Sammelaktion geht zur 
Hälfte an den Tübinger Verein „El Pu-
eblo Unido – Solidarität mit Latein-
amerika e.V.“ für Lebensmittelhilfe in 
der Coronazeit.
Weitere Infos dazu gibt es unter: 
www.el-pueblo-unido.de. Die andere 
Hälfte des Ertrags kommt der Ju-
gendarbeit des CVJM zugute.
Weil das Einsammeln der Spenden 
nicht möglich war, wurde ein Über-

weisungsträger in den Briefkasten eingeworfen.
Sollte jemand keinen Überweisungsträger gefunden haben, 
freuen sich die jugendlichen Sammler trotzdem über eine 
Spende für obigen Zweck.
Die Kontonummer des CVJM bei der Kreissparkasse: 
DE02 6415 0020 0001 0070 64

Allen Helfern und allen Spendern dankt der CVJM herzlich 
und wünscht allen in der Gemeinde noch ein gutes, behütetes 
und gesegnetes Jahr 2021.

Angebot für alle Kinder!
Unsere Gruppenstunden müssen wegen Corona leider immer 
noch ausfallen!
Aber hier findet Ihr viele interessante Dinge und Angebote, 
schaut einfach rein!

Alle weiteren Infos, Bilder und aktuelle Beiträge finden Sie auf 
unserer Homepage www: cvjm-kirchentellinsfurt.de.
Die Räume des CVJM sind im Dachgeschoss des evangeli-
schen Gemeindehauses, Hohenbergerstraße 1.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Kirchentellinsfurt-
Kusterdingen

Blutspenden 2020/2021
Leider wurden unsere traditionellen Blutspendetermine im März 
und September 2020 vom DRK-Blutspendedienst Baden-Würt-
temberg-Hessen zurückgezogen. Der Bedarf an Blutspenden 
in der Pandemie war unverändert, jedoch konzentrierte sich 
der Blutspendedienst zunächst auf wenige sehr große, teilwei-
se mehrtägige Termine. Für unseren Ortsverein konnten wir 
dennoch einen Termin am 1. Dezember anbieten. Dieser fand 
nach vielen Jahren einmal wieder in der Richard-Wolf-Halle 
statt. Dort konnten mühelos Abstands- und Hygieneregeln 
eingehalten werden und ein Höchstmaß an Sicherheit für die 
Spender erzielt werden. Weitere Neuerungen und Veränderung 
in den Abläufen verlangten Flexibilität bei Spendern und Hel-
fern. So ist eine Blutspende nur noch nach Anmeldung mit 
Terminvergabe möglich, unser Vesperbuffet musste auf eine 
To-Go-Variante umgestellt werden. Zwar blieb der Termin mit 
61 Spendern etwas hinter den Erwartungen zurück, überwäl-
tigend aber der Anteil von 12 Erstspendern. So konnten wir 
am Ende eine positive Gesamtbilanz ziehen, mit enorm kurzen 
Wartezeiten und guter Planbarkeit. Für 2021 ist der nächste 
Termin im Frühjahr am 23.3.2021 und Herbst angedacht, wir 
informieren rechtzeitig und würden uns über Ihre Blutspende 
freuen.

 
Erstspenderin Rebekka Setzler

Jugendrotkreuz übergibt Neujahrsgrüße
50 postalische Grüße übergab Jugendrotkreuzlerin Talea Klante 
am Neujahrsmorgen für die Bewohner des Martinshauses in 
Kirchentellinsfurt. Die kleinen Verse und Texte, die zum Teil 
selbstgebastelten Karten und guten Wünsche, sollten eine 
kleine Aufmerksamkeit und Freude in diesen stillen Tagen sein. 
Die Kinder und Jugendlichen folgten dieser spontanen Idee 
mit Eifer und mit ein bisschen elterlicher Unterstützung hatten 
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wir in nur 2 Tagen fast alle Karten zusammen. Eine Aktion, die 
hoffentlich Jung und Alt gleichermaßen erfreut hat.

Jugendrotkreuzteam
jrk@drk-kirchentellinsfurt.de

 
Talea Klante übergibt die kleinen Geschenke im Martinshaus 

Fotos: DRK Kirchentellinsfurt-Kusterdingen

Turnerbund 1896
Kirchentellinsfurt e.V.

Altpapiersammlung am Samstag, 23.1., ab 7.00 Uhr
Lieber Mitglieder und Freunde des TBK,
wir sammeln am kommenden Samstag wieder Altpapier! Co-
ronabedingt fangen wir bereits um 7.00 Uhr an. Wir dürfen 
nämlich nur mit 2 Helfern je Pressfahrzeug sammeln. Bitte 
stellt daher Eure Altpapier-Bündel akurat und pünktlich an die 
Straße!
Für die Nachzügler gibt es auch wieder einen Container am 
Faulbaum, in den man sein Altpapier noch einwerfen kann, 
wenn das Pressfahrzeug schon durch ist.
Vielen Dank an die Helfer von Badminton, Basketball, AH und 
Fußball Aktiv (1. und 2. Mannschaft) für Eure Unterstützung 
bei der Durchführung der Sammulung!
Und natürlich an alle Papierspender im Ort!

Herzliche Grüße!
Der Vorstand

Volkshochschule
Tübingen e.V.
Außenstelle Kirchentellinsfurt

Altersvorsorge bei Niedrigzinsen
Hansjörg Hagenlocher von der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg informiert in einem Online-Vortrag am 27.1., 
19.00 bis 21.00 Uhr über aktuelle Chancen und Risiken rund 
um die Geldanlage für die Altersvorsorge. Insbesondere wird 
er dabei folgenden Fragestellungen nachgehen: Wie soll man 
sein Erspartes vermehren und die eigene Altersvorsorge si-
chern, wenn die Zinsen am Nullpunkt sind? Welche Finanz-
produkte sind für mich geeignet? Wie kann ich Geld aktuell 
sicher anlegen? Kann man ausländischen Banken bedenkenlos 
vertrauen? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Immobilien-
kauf? Und warum sollte man den Empfehlungen von Provisi-
onsberatern mit gesunder Skepsis begegnen?
Mi., 27.1., 19.00 - 21.00 Uhr, ohne Gebühr, Online-Veranstal-
tung, Anmeldung auf www.vhs-tuebingen.de unter Kursnum-
mer 202-10343 erforderlich.

Das neue vhs-Programm ist online!
Das Programm der Volkshochschule für Frühjahr und Sommer 
2021 ist online. Anmeldungen sind auf www.vhs-tuebingen.de 
möglich. Das Anmeldesekretariat ist telefonisch und per E-Mail 
zu den üblichen Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag, 9.00 
bis 17.00 Uhr und Freitag, 9.00 bis 14.00 Uhr zu erreichen. 
Tel. 07071 5603-29, E-Mail: anmeldung@vhs-tuebingen.de. Das 
neue Programmheft liegt im vhs-Gebäude in Tübingen aus 
und kann abgeholt werden. Die Öffnungszeiten sind: Montag 
bis Donnerstag, 9.00 bis 17.00 Uhr und Freittag, 9.00 bis 
14.00 Uhr.

An den üblichen Auslegestellen in Kirchentellinsfurt wird es 
teilweise erst nach dem Lockdown bereitliegen.

Parteien

SPD
Ortsverein Kirchentellinsfurt

Digitales Wohnzimmer
Der SPD-Ortsverein geht neue Wege und lädt ein zu einem di-
gitalen Wohnzimmergespräch für Kirchentellinsfurt. Sie können 
dabei sein unter http://martin-rosemann.de/. Am 22. Januar 
2021 um 17.00 Uhr geben Ihnen Ihr SPD-Bundestagsabge-
ordneter Martin Rosemann und Ihr SPD-Landtagsabgeordneter 
Ramazan Selcuk gemeinsam die Möglichkeit, direkten Kontakt 
mit ihnen aufzunehmen, und werden Ihnen Rede und Antwort 
stehen.
Für den SPD-Ortsverein

Petra Kriegeskorte (Vorsitzende)

Kirchliche Nachrichten

Ökumenische Nachrichten

Liebe Menschen in Kirchentellinsfurt,
auf den Seiten unserer Kirchengemeinden finden Sie Ange-
bote, die Sie unabhängig von der eigenen Konfession gerne 
nutzen können - alle sind immer offen für Gäste der anderen 
Gemeinden!

Hilfe für Leib und Seele
Es gibt den Einkaufsdienst. Inzwischen wird dieser ganz vom 
Rathaus aus koordiniert unter Tel. 90050.
Ein Ohr, das Ihnen in Ihren Sorgen zuhört, haben wir gern 
für Sie:

Impressum: Herausgeber: Gemeinde Kirchentellinsfurt.
Druck und Verlag: NUSSBAUM MEDIEN Weil der Stadt GmbH 
& Co. KG, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 
525-0, www.nussbaum-medien.de.
Außenstelle: 72144 Dußlingen, Bahnhofstr. 18,
Tel. 07072 9286-0, Fax 07033 3207701
Verantwortlich: für den amtlichen Teil einschließlich der Sitzungs-
berichte und anderer Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung 
sowie alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen:
Bürgermeister Bernd Haug oder sein Vertreter im Amt.
Verantwortlich: für "Was sonst noch interessiert" und Anzeigenteil: 
Klaus Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt.  
Einzelversand nur gegen Bezahlung der 1/4-jährlich zu entrich-
tenden Abonnementgebühr.

Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH,  
Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de
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Tel. 07121 600765 (Pfarrer Dr. Tomas Begovic)
Tel. 07121 603836 (Pfarrerin Dr. Susanne Edel)
Tel. 07121 603835 (Pfarrerin Cordula Modrack)
Rund um die Uhr und kostenfrei ist die Telefonseelsorge er-
reichbar unter 0800 1110111.
Grundversorgung mit Lebensmitteln über www.tuebingertafel.de.

Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet und getröstet!

Ihre Kirchengemeinden in Kirchentellinsfurt

Evang. Kirchengemeinde
Kirchentellinsfurt

Homepage: www.gemeinde.kirchentellinsfurt.elk-wue.de
Instagram: ev.kirchekfurt

Erreichbarkeit Gemeindebüro
Pfarramtssekretärin: Karin Hutmacher
Evangelisches Gemeindehaus, Hohenbergerstraße 1
Tel. 07121 600332, Fax 07121 6034055
Pfarramt.Kirchentellinsfurt@elkw.de
Öffnungszeiten:
Montag 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 8.30 - 11.30 Uhr
Freitag 8.30 - 10.00 Uhr

Erreichbarkeit Pfarrämter und Diakonat

Pfarrerin Edel
Evangelisches Pfarramt, Hohenbergerstraße 7
Tel. 07121 603836 (bitte lange klingeln lassen)
Susanne.Edel@elkw.de

Pfarrerin Modrack
Evangelisches Pfarramt, Hohenbergerstraße 7
Tel. 07121 603835, mobil: 0178 8901520
Cordula.Modrack@elkw.de

Diakon Wolfgang Dressler
Tel. 0176 21001204
wolfgang-dressler@gmx.de

Liebe Menschen in unserer Kirchengemeinde,
unsere Martinskirche ist tagsüber wieder täglich geöffnet. Auch 
feiern wir wieder Gottesdienste unter Einhaltung der geltenden 
Hygienevorschriften (Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, 
nicht singen, mit Abstand sitzen). Auch Trauerfeiern können 
stattfinden, in der Martinskirche mit 60 bis 80 Personen.

Seelsorge
Die lange Zeit des Lockdowns belastet viele. Gerne haben wir 
in Pfarrämtern und Diakonat ein Ohr für Sie! Hilfsangebote in 
Lebenskrisen, Erziehungsfragen, Sucht, finanziellen Notlagen 
u.v.m. finden Sie auf unserer Homepage oder beim Diako-
nischen Werk Tübingen. Die Telefonseelsorge ist kostenlos 
erreichbar unter 0800 1110111.

Gottesdienste
Gerne lassen wir Ihnen eine Aufnahme des jeweiligen Got-
tesdienstes auf CD oder auch als Manuskript zukommen. Ab 
Sonntagnachmittag ist der jeweilige Gottesdienst auch wieder 
online abrufbar über unsere Homepage. In den Nachbarge-
meinden werden die Gottesdienste zur Predigtreihe teilweise 
gestreamt zur Gottesdienstzeit um 10.00 Uhr - schauen Sie 
einfach nach auf den Homepages, z.B. von Kusterdingen und 
Dettenhausen.

Sonntag, 24. Januar
10.00 Uhr Martinskirche: Gottesdienst
mit Pfarrerin Dr. Susanne Edel zur Distrikts-Predigtreihe
„Tödliche Sünde und himmlische Tugend“
Wie wollen wir eigentlich leben?
Thema Frau Edel: „Schnell zum Hören,
langsam zum Reden, langsam zum Zorn.“ (Jak 1,19)

Sonntag, 31. Januar
10.00 Uhr Martinskirche: Gottesdienst
mit Pfarrerin Susanne Fleischer, Kusterdingen
zur Distrikts-Predigtreihe 
„Tödliche Sünde und himmlische Tugend“
Wie wollen wir eigentlich leben?
Thema Frau Fleischer: „Geiz ist geil – Geiz ist die Hölle.“
(Lk 16,19-31)

Bitte zu allen Gottesdiensten Mundschutz mitbringen und die 
Hygieneanforderungen beachten!

Konfi3
Aufgrund der aktuellen Infektionslage ist geplant, Konfi3 ab 
Mai zu starten. Ende März werden wir entsprechende Einla-
dungen mit Informationen, Anmeldemöglichkeiten und Termi-
nen an die uns bisher bekannten Adressen versenden. Sollte 
nichts bei Ihnen ankommen, Ihr Kind hätte aber Interesse an 
Konfi3, melden Sie sich bitte im Pfarramt.

Angebote für Kinder: KiKi-to-go
KiKi-to-go, die Kinderkirche in der Tasche, gibt es wieder im 
14-täglichen Rhythmus mit Geschichten, Gebet und Bastelset 
an Eurer Haustür. Wer neu dazu einsteigen möchte, kann sich 
einfach per Mail melden bei wolfgang-dressler@gmx.de.

Kleidersammlung für Bethel
Die nächste Kleidersammlung für Bethel findet vom 8. bis 13. 
Februar 2021 statt. Die Kleidersäcke können in diesem Zeit-
raum in der Hohenbergerstraße 5 in die linke Garage gestellt 
werden. Mit Ihrer Kleiderspende für Bethel unterstützen Sie 
unsere Arbeit für Menschen, die Hilfe brauchen, denn die Er-
löse aus den Kleidersammlungen fließen in unsere diakonische 
Arbeit. Bitte beachten Sie: Geben Sie nur gut erhaltene Klei-
dung und Schuhe zur Sammlung. Kleidersäcke können in der 
Kirche oder vor dem Gemeindehaus mitgenommen werden.

Telefonseelsorge - Ehrenamtliche gesucht 
für Ausbildungsgruppe 2021
In der Telefonseelsorge Neckar-Alb halten ca. 70 ehrenamt-
lich Mitarbeitende den Dienst rund um die Uhr aufrecht und 
haben ein offenes Ohr für die Anliegen der Anrufenden. Für 
diese anspruchsvolle und interessante Aufgabe werden sie 
gründlich ausgebildet und kontinuierlich fachlich, auch durch 
Supervision, begleitet. Im Frühjahr 2021 starten wir eine neue 
Ausbildungsgruppe. Bei uns erwartet Sie eine lebendige Mit-
arbeiterschaft und ein besonderes Ehrenamt mit der Chance 
zur persönlichen Weiterentwicklung. Am 2. Februar wird es 
dazu einen Infoabend geben, zu dem Interessierte herzlich 
eingeladen sind. Die Veranstaltung findet per Zoom statt. In-
teressiert? Zur Anmeldung für den Infoabend wenden Sie sich 
gerne an die Geschäftsstelle unter 07071 915177 oder buero@
ts-neckar-alb.de.

Kath. Kirchengemeinde
Christus König des Friedens

Kirchentellinsfurt, Gesamtgemeinde Kusterdingen, Wannweil
E-Mail: pfarramt@christus-koenig.eu
Tel. 07121 600765, Fax 07121 677645
Homepage: www.christus-koenig.eu
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr, Do. 16.00 - 18.00 Uhr

Gottesdienstordnung

Der Himmel hat den Menschen als Gegengewicht gegen 
die vielen Mühseligkeiten des Lebens drei Dinge gegeben: 
die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen. Immanuel Kant

Samstag, 23. Januar - seliger Heinrich Seuse (Ordenspriester) 
18.30 Uhr Wannweil: Vorabendmesse 
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Sonntag, 24. Januar - 3. Sonntag im Jahreskreis 
Lesungen: Jona 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Ev: Mk 1,14-20
9.30 Uhr Kirchentellinsfurt: hl. Messe
11.00 Uhr Kusterdingen: hl. Messe

Samstag, 30. Januar
18.30 Uhr Wannweil: Vorabendmesse 

Sonntag, 31. Januar - 4. Sonntag im Jahreskreis 
Lesungen: Dtn 18,15-20; 1 Kor 7,32-35 
Ev: Mk 1,21-28.
9.30 Uhr Kirchentellinsfurt: hl. Messe
11.00 Uhr Kusterdingen: hl. Messe

Vermeldungen

Öffentliche Gottesdienste
Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein und bit-
ten Sie, beim Besuch der Gottesdienste folgende Regeln zu 
beachten: Begegnungen vor und nach den Gottesdiensten sind 
nicht möglich. Im Eingangsbereich liegt eine Teilnehmerliste 
aus, in die Sie sich bitte eintragen. Personen mit Krankheits-
symptomen können nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. 
An den Eingängen werden Sie nun wieder von Ordner*innen 
empfangen. Alle Gottesdienstbesucher sind verpflichtet, auch 
während des Gottesdienstes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Wenn es Ihnen aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich ist, diese zu tragen, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
dem Pfarrbüro auf, damit wir eine gemeinsame Lösung finden. 
In Kirchentellinsfurt und Wannweil gibt es einen Eingang und 
einen Ausgang, damit der Abstand von mindestens 1,5 Metern 
eingehalten werden kann. In Kusterdingen muss dementspre-
chend Abstand eingehalten werden. An den Eingängen gibt es 
die Möglichkeit zur Handdesinfektion. Bitte machen Sie davon 
Gebrauch. Zwischen den Mitfeiernden muss mindestens 1,5 
Meter Abstand nach allen Seiten gewährleistet sein. Deshalb 
bitten wir Sie, nur die gekennzeichneten Plätze einzunehmen. 
Stehplätze sind nicht möglich. Familien dürfen nebeneinander 
sitzen. Gemeindegesang ist leider nicht möglich, der Friedens-
gruß nur auf Entfernung. Die Kommunion wird unter beson-
deren hygienischen Aspekten erfolgen. Die Hostienschale ist 
während des Gottesdienstes abgedeckt. Der Kommunionspen-
der trägt Mund-Nasen-Schutz. Kinder werden ohne Berührung 
gesegnet. Vorne am Altar gibt es ebenfalls gekennzeichnete 
Plätze zur Austeilung der Kommunion. Bitte hier die Abstands-
regelung von mindestens 1,5 Metern einhalten. Die Körbe für 
die Kollekten werden nicht durch die Reihen gereicht, sondern 
am Ausgang aufgestellt. Begegnungen vor und nach den 
Gottesdiensten sind nicht möglich. Die Sonntagspflicht bleibt 
trotzdem bis auf Weiteres ausgesetzt, d.h. ältere Personen, 
die der Risikogruppe angehören, sollen durch diese neuen 
Möglichkeiten keine innere Verpflichtung verspüren, in den 
Gottesdienst zu kommen.

Samstag, 23.1. und Sonntag, 24.1.
Am Samstag, 23.1., laden wir Sie herzlich ein zur Vorabend-
messe um 18.30 Uhr in Wannweil und am Sonntag, 24.1., 
um 9.30 Uhr in Kirchentellinsfurt und um 11.00 Uhr in Kus-
terdingen.

Samstag, 30.1. und Sonntag, 31.1.
Am Samstag, 30.1., laden wir Sie herzlich ein zur Vorabend-
messe um 18.30 Uhr in Wannweil und am Sonntag, 31.1., 
um 9.30 Uhr in Kirchentellinsfurt und um 11.00 Uhr in Kus-
terdingen.

Hinweise:

Veranstaltungen
Wegen der neuesten Regelungen bezüglich der Corona-Pan-
demie entfallen sämtlich Veranstaltungen (nicht jedoch die 
Gottesdienste und die musikalische Unterstützung durch ein-
zelne Chormitglieder!) bis auf Weiteres bzw. werden teilweise 
online durchgeführt.

Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2019 kann vom 22.1. bis 5.2.2021 im 
Pfarramt eingesehen werden.

Wahl der Vertreter/-innen des Dekanats Rottenburg
in den Elften Diözesanrat Rottenburg-Stuttgart
Gewählt wurden:
Frau Lydia Prakash aus Rottenburg (111 Stimmen)
Frau Christine Faiß aus Rottenburg-Obernau (77 Stimmen)

Homepage
Alle Bekanntmachungen des Gemeindeboten sowie die aktuel-
len Veranstaltungen schon ab Mittwoch der jeweiligen Woche 
auf der Homepage www.christus-koenig.eu.

Neue Artikel auf der Homepage
Unter freiem Himmel 
- Alternativer Gottesdienst an Weihnachten
... weiterlesen auf der Homepage
Menschen, die uns prägen - Die Kolumne
... weiterlesen auf der Homepage

PS: Immer aktuell bleiben und einfach beim Newsletter auf 
der Homepage anmelden. Wenn es wichtige Nachrichten von 
Christus König gibt, erhältst du eine Mail.

Evang.-meth. Kirche
Kirchentellinsfurt

Pastor Christoph Klaiber
christoph.klaiber@emk.de
Tel. 07121 54566
Homepage: www.emk.de/kirchentellinsfurt

Offene Christuskirche:
Innehalten, aufatmen, ankommen
Jeweils freitags von 17.00 bis 18.00 Uhr ist die Christuskirche 
in der Schlossgartenstraße 8 geöffnet für Stille, Einkehr und 
persönliches Gebet.

Online-Bezirksgottesdienste
Wir veranstalten die Gottesdienste im Januar in Betzingen als 
Online-Bezirksgottesdienste im Livestream oder später zum 
Abruf über den YouTube-Kanal unseres Bezirks unter youtube.
com/c/evangelischmethodistischekirchebetzingen.
Eine Teilnahme vor Ort ist höchstens in Ausnahmefällen mög-
lich, wenn jemand digitale Angebote nicht wahrnehmen kann 
und/oder dringend das Mitfeiern vor Ort braucht. Wer dies 
in Anspruch nehmen möchte, meldet sich bitte bei Pastor 
Christoph Klaiber. 

Sonntag, 24. Januar
10.00 Uhr Online-Gottesdienst 

 
 Foto: Christoph Klaiber

Neuapostolische Kirche

Wannweil, Marienstraße 84
Gemeindevorsteher Tel. 0173 9576633
E-Mail: nak.wannweil@wannweil.de

Sonntag, 24. Januar
9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche
9.30 Uhr Gottesdienst als Internet-Livestream oder
über Telefon als Alternative zum Gottesdienst in der Kirche
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Mittwoch, 27. Januar
20.00 Uhr Gottesdienst als Internet-Livestream
oder über Telefon

Sonntag, 31. Januar
9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche
9.30 Uhr Gottesdienst als Internet-Livestream oder
über Telefon als Alternative zum Gottesdienst in der Kirche

Links zum Internet-Livestream:
https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland

Für die Gottesdienste in der Kirche gilt folgende Regelung:
Wegen der Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
und des dadurch verringerten Platzangebots in der Kirche ist 
eine Anmeldung beim Gemeindevorsteher unbedingt erforderlich.

Alle Gottesdienste in der Kirche unter Vorbehalt durch even-
tuelle Verschärfungen der Regelungen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie!

Sonstiges

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg
Neue Werte der Rentenversicherung seit 2021
Zum Jahreswechsel änderten sich etliche Werte der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Das teilte die Deutsche Renten-
versicherung Baden-Württemberg mit. 
Die Beitragsbemessungsgrenze steigt auf 7.100 Euro (bisher 
6.900 Euro) monatlich beziehungsweise auf 85.200 Euro (bis-
her 82.800 Euro) im Jahr. Nur bis zu dieser Verdienstgrenze 
müssen Rentenbeiträge bezahlt werden. Wer darüber hinaus 
verdient, zahlt nur bis zu dieser Grenze Rentenbeiträge.
Der Beitragssatz der Rentenversicherung bleibt auch 2021 sta-
bil bei 18,6 Prozent. Wer freiwillig in die gesetzliche Renten-
versicherung einzahlt, kann 2021 jeden Betrag zwischen dem 
Mindestbeitrag von monatlich 83,70 Euro und dem Höchst-
beitrag von 1.320,60 Euro wählen. Für versicherungspflichtige 
Selbstständige beträgt der Regelbeitrag ab 2021 monatlich 
611,94 Euro. Selbstständige Existenzgründer können den hal-
ben Regelbeitrag in Höhe von 305,97 Euro entrichten.
Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung verbleibt 2021 bei 14,6 Prozent. Allerdings steigt zum 1. 
Januar der durchschnittliche Zusatzbeitrag für die gesetzliche 
Krankenversicherung von 1,1 auf 1,3 Prozent an. Das bedeutet, 
dass Rentnerinnen und Rentner mit einem geringfügig niedrige-
ren Rentenzahlbetrag rechnen müssen, da die Krankenversiche-
rung der Rentner direkt von der Rente einbehalten wird.

Hilfe bei der Steuererklärung
Auch Rentnerinnen und Rentner müssen Steuern zahlen, wenn 
das zu versteuernde Einkommen den jährlichen Grundfreibe-
trag überschreitet. 2020 lag der Grundfreibetrag für Alleinste-
hende bei 9.408 Euro und für Verheiratete bei 18.816 Euro.
Wer eine Steuererklärung machen muss, nutzt dafür gern die 
"Mitteilung zur Vorlage beim Finanzamt". Mit dieser Mitteilung 
bescheinigt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) den Ruhe-
ständlern kostenlos die Rentenhöhe für das abgelaufene Jahr. 
Wer die Bescheinigung schon einmal angefragt hat, bekommt 
sie ab Mitte Januar wieder automatisch von der DRV zuge-
sandt. Wer sie erstmals benötigt, kann sie kostenlos unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbescheinigung an-
fordern.
Weitere Informationen enthält die Broschüre "Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht". Sie kann kostenlos 
unter der Telefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail 
(presse@drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet unter www.
deutsche-rentenversicherung.de steht die Broschüre ebenfalls 
als PDF zum Herunterladen zur Verfügung.

Mikrozensus 2021   
Start in Baden-Württemberg 
Kontaktlose Teilnahme über das Internet und Telefon möglich
Am 11. Januar startet der Mikrozensus 2021. Das Statistische 
Landesamt Baden-Württemberg bittet hierfür alle ausgewählten 

Haushalte um Unterstützung bei der Durchführung der größten 
jährlichen Haushaltserhebung in Deutschland. Über das ganze 
Jahr 2021 hinweg werden in mehr als 900 Gemeinden rund 
55.000 in einer Stichprobe ausgewählte Haushalte in Baden-
Württemberg zu ihren Lebensverhältnissen befragt. Dies sind 
rund ein Prozent der insgesamt rund 5,3 Millionen Haushal-
te im Südwesten. Das Statistische Landesamt wird bei der 
Durchführung des Mikrozensus durch Erhebungsbeauftragte 
unterstützt.
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine wichtige Informati-
onsquelle zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Men-
schen. Dabei geht es beispielsweise um Fragestellungen in 
welchen Familienkonstellationen Menschen leben, welche Bil-
dungsabschlüsse von der Bevölkerung erworben wurden oder 
um Belange, welche die Gesundheit der Menschen betreffen.

Was ist der Mikrozensus?
Der Mikrozensus ist eine amtliche Haushaltsbefragung bei 
jährlich einem Prozent der Haushalte. Die Ergebnisse dienen 
als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Ent-
scheidungen von Bund und Ländern. Sie stehen auch der 
Wissenschaft, der Presse und interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern zur Verfügung. Über 1.000 Haushalte werden pro 
Woche befragt. Die Angaben beziehen sich dann jeweils auf 
eine vorab bestimmte feste Berichtswoche. Die erteilten Aus-
künfte der Haushalte sind die Grundlage für Meldungen wie 
"Abhängigkeit der Frauen von den Einkünften der Angehörigen 
gesunken" und "Die meisten Zuwanderungen nach Baden-
Württemberg erfolgen aus EU-28-Staaten".
Für den Mikrozensus sind dabei die Auskünfte von Men-
schen im Rentenalter, von Studierenden sowie von Erwerbs-
losen genauso wichtig wie die Angaben von Angestellten 
oder Selbstständigen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, 
die wirtschaftliche und soziale Veränderungen auslöst, ist der 
Mikrozensus von Bedeutung. Die Auskünfte der auskunfts-
pflichtigen Haushalte helfen, die aktuelle Lage der Bevölkerung 
in Baden-Württemberg abzubilden. Durch die Teilnahme am 
Mikrozensus tragen die Haushalte beispielsweise dazu bei, zu 
ermitteln, welche Auswirkungen die Pandemie selbst sowie 
die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung auf die Erwerbstätigkeit 
sowie das Einkommen der unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen in Baden-Württemberg haben.
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage der Bevölkerung sowie den seit 1968 erhobenen Fra-
gen der EU-weit durchgeführten Erhebung zur Arbeitsmarkt-
beteiligung werden seit 2020 zusätzlich Fragen der ebenfalls 
EU-weit durchgeführten Befragung zu Einkommen und Le-
bensbedingungen (Englisch: Statistics on Income and Living 
Conditions, SILC) gestellt. Ab dem Jahr 2021 wird das Frage-
programm des Mikrozensus um die ebenfalls EU-weit durch-
geführte Erhebung zur Internetnutzung in privaten Haushalten 
(IKT) ergänzt.

Wer wird für die Erhebung ausgewählt?
In einem mathematischen Zufallsverfahren werden zunächst 
Gebäude bzw. Gebäudeteile gezogen. Für die Ermittlung der 
Namen der Haushalte in den Gebäuden setzt das Statisti-
sche Landesamt vor Ort auch Erhebungsbeauftragte ein. Die 
Erhebungsbeauftragten können sich bei der Namensermitt-
lung mittels eines Ausweises als Beauftragte des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württemberg ausweisen. Für die zufällig 
ausgewählten Haushalte besteht Auskunftspflicht. Sie werden 
innerhalb von maximal fünf aufeinander folgenden Jahren bis 
zu viermal im Rahmen des Mikrozensus befragt.

Wie läuft die Befragung ab?
Ausgewählte Haushalte finden im Briefkasten ein Anschreiben 
des Statistischen Landesamtes Baden-Württembergs vor. Da-
rin sind meist die Zugangsdaten für die Meldung über das 
Internet enthalten. Alternativ wird das Schreiben von einem 
Erhebungsbeauftragten versandt oder eingeworfen und enthält 
die Bitte, mit diesem Kontakt für ein Interview am Telefon auf-
zunehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie können Interviews 
vor Ort mit den Erhebungsbeauftragten, wie bis 2020 üblich, 
aktuell nicht stattfinden. Die Auskünfte können für alle Haus-
haltsmitglieder von einer volljährigen Person erteilt werden.
Die Durchführung der Befragung mit unseren Erhebungsbeauf-
tragten ist für die Haushalte die einfachste und zeitsparendste 
Form der Auskunftserteilung. Alternativ haben diese auch die 
Möglichkeit, den Fragebogen via Onlineformular oder in Pa-
pierform selbst auszufüllen. Vor allem für Auskunftspflichtige 
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die keinen Zugang zum Internet haben, bietet das Statistische 
Landesamt auch Telefoninterviews mit Mitarbeitenden des Am-
tes an.
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung 
und dem Datenschutz und werden weder an Dritte weiter-
gegeben noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prüfung der 
Daten im Statistischen Landesamt werden die Erhebungsmerk-
male getrennt von den personenbezogenen Hilfsmerkmalen 
gespeichert. Im weiteren Verlauf werden die Daten anonymi-
siert und zu aggregierten Landes- und Regionalergebnissen 
weiterverarbeitet.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
Grüne Woche digital erleben
Verbraucherzentralen bieten noch bis 22. Januar bundesweit 
Online-Seminare rund um Lebensmittel und Ernährung an:
- Wegen der Corona-Pandemie findet die Internationale Grü-

ne Woche nicht als Publikumsmesse statt.
- Die Verbraucherzentralen laden daher noch bis 22. Januar 

zur ersten digitalen Verbraucherinformationswoche ein.
- Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bietet zwei 

Online-Seminare zu den Themen „Tierwohl“ und „Werbung 
für Lebensmittel“ an.

Wer an der Internationalen Grünen Woche teilnehmen möchte, 
muss in diesem Jahr nicht nach Berlin reisen: Bei verschie-
denen Online-Seminaren und Podcasts können Verbraucherin-
nen und Verbraucher sich bequem von zu Hause aus über 
Lebensmittelkennzeichnung, Nachhaltigkeit beim Einkauf oder 
Tierwohl informieren. Über 30 kostenlose Online-Seminare 
bieten die Verbraucherzentralen bundesweit an. Verschiedene 
Podcasts, Quizspiele und Angebote für Schulen ergänzen das 
Angebot im Rahmen der ersten digitalen Informationswoche.
„Verbraucherinnen und Verbraucher wollen wissen, was in Le-
bensmitteln steckt, wofür Label und Siegel stehen oder was 
das Kleingedruckte auf der Lebensmittelverpackung bedeutet“, 
sagt Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg, „nur so können sie eine selbstbestimmte Kauf-
entscheidung treffen.“ Um Verbraucherinnen und Verbraucher 
dabei zu unterstützen, bieten die Verbraucherzentralen diese 
und viele weitere Informationen im Rahmen der Internationen 
Grünen Woche an, die in diesem Jahr Corona-bedingt digital 
stattfindet.
Noch bis 22. Januar können Interessierte sich bei über 30 
bundesweiten und kostenlosen Online-Seminaren über ver-
schiedene Themen rund um den Komplex Lebensmittel und 
Ernährung informieren. Dabei geht es unter anderem um die 
Glaubwürdigkeit von Herkunftsangaben und Tierwohllabeln, um 
Ernährungstipps für Kinder oder Senioren, um Nachhaltigkeit 
und Lebensmittelverschwendung. In den Seminaren können 
Verbraucherinnen und Verbraucher jederzeit ihre persönlichen 
Fragen stellen. Verschiedene Podcasts und Quizspiele sowie 
Informationen zu Angeboten für Schulklassen ergänzen das 
digitale Angebot.
Alle Online-Seminare im Überblick und weitere Angebote der 
Aktionswoche finden Interessierte unter https://www.verbrau-
cherzentrale-bawue.de/die-digitale-gruene-woche-54613.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Grapefruit-Orangen-Ingwer-Shot
Gesund und lecker und mit ganz vielen Vitaminen ist dieser 
Shot!
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten
•	 2 Grapefruit
•	 2 Orangen
•	 50 g Ingwer

Zubereitung
Hinweis: Für 10 Portionen
1. Grapefruit und Orangen auspressen. Ingwer waschen (wer 

mag, kann ihn auch schälen) und in ca. 1 cm große Stücke 
schneiden.

2. Saft zusammen mit dem Ingwer in einen Standmixer geben 
und alles auf höchster Stufe fein pürieren. Sollte der Shot zu 
scharf sein, kann man ihn auch in einem Glas Wasser verdün-
nen. Für eine leichte Süße kann auch noch etwas Agavendick-
saft zugegeben werden.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

EINKAUF, LAGERUNG UND VERZEHR

Wichtige Tipps rund um den Lachs

Lachs ist ein tolles Lebensmittel: vielseitig einsetzbar, lecker und 
reich an wertvollem Omega 3. Beim Einkauf und Verzehr von 
Lachs sollten Sie einiges beachten. Hier ein paar wichtige Tipps!
Lachs ist extrem beliebt. Dass wir alle so gerne Lachs essen, führt 
allerdings zu ähnlichen Problemen wie bei anderen Tieren in 
Massentierhaltung: Schlechte Haltungsbedingungen, Medika-
mentengabe, chemische Rückstände im Fleisch. Es ist also wich-
tig, ein paar Dinge zu beachten:

1. Greifen Sie zu Wildlachs!
Lachs aus Aquakulturen hat weniger wertvolle Inhaltsstoffe als 
der Artgenosse aus der freien Natur und kann mit Medikamen-
ten und einem Konservierungsmittel für Fischmehl belastet sein. 
Lachs ist inzwischen zur Massenware geworden mit ähnlichen 
Nachteilen wie bei der Massentierhaltung von Puten.

2. Kaufen Sie nur Produkte mit MSC-Siegel
Achten Sie beim Kauf von Lachs (und anderem Fisch) auf das 
MSC-Siegel. Es garantiert, dass die Fischbestände nicht überfischt 
werden dürfen, dass Artenvielfalt und Funktionsfähigkeit der be-
troffenen Ökosysteme erhalten bleiben und dass alle regionalen 
und internationalen Gesetze eingehalten werden.

3. Verzehren Sie Lachs am besten deutlich vor dem Mindest-
haltbarkeitsdatum
Da Räucherlachs roh ist, verdirbt er leicht. Lagern Sie ihn daher 
so, wie es auf der Packung steht, lassen Sie ihn nicht lange drau-
ßen liegen, verzehren Sie ihn möglichst rasch (am besten weit vor 
dem MHD) und bieten Sie ihn Kleinkindern oder Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem nicht an.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr. 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266-75
info@brigitte-nussbaum.de

GRUNDSTÜCK IN KANADA
mit direktem Blick auf den Atlantik

Preis für verschiedene
Haustypen je nach

Größe und Ausstattung
beginnt bei 125.000 €
(inkl. 15 % HST)

 über 22.000 m² und 80 m Atlantikküste
 Hanglage und Südausrichtung
 in der Nähe von Sherbrooke, Nova Scotia
 Sie können direkt bauen, kein Bauzwang
 krisensichere Geldanlage in Kanada

 provisionsfrei, wir vermitteln Sie direkt an den Eigentümer

Die Grundstücke liegen in Port Bickerton, im Nordosten der Provinz Nova
Scotia auf dem Festland. Die Lots sind nach Süden ausgerichtet und
liegen erhaben über dem Atlantik. Das garantiert Ihnen einen hervorra-
genden Blick aus Ihrem Haus/von Ihrem Grundstück auf den Atlantik.

Die Grundstücke sind überwiegend bewaldet. Ein Driveway führt ent-
lang der Grundstücke bis zur öffentlichen Straße. Die wunderschöne
Küstenlinie besteht größtenteils aus Fels und Kies, stellenweise Sand.
Die Grundstücke sind ideal für einen Sommerwohnsitz, Altersruhesitz,
Künstlerarbeitsstätte oder als Landinvestment, auch als Firmensitz sind
sie interessant aufgrund von Steuervorteilen.

Der Ort Port Bickerton hat etwa 400 Einwohner, Kirche, Gemeindehalle,
Feuerwehr, Fischereihafen, Leuchtturm, Postamt und Whitney’s Corner-
store. Dieses Geschäft ist sozialer Mittelpunkt und dient als Restaurant
und der Versorgung mit Lebensmittel.
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